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(9) Soweit zentrale Staatsorgane und zentrale Insti
tutionen wirtschaftsleitende Funktionen ausüben oder 
Aufgaben auf dem Gebiet der Standardisierung zu 
lösen haben, gelten für diese die in dieser Verordnung 
getroffenen Festlegungen für Wirtschaftsorgane sinn
gemäß.

(10) Das Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen, 
das Ministerium für Volksbildung und das Staatliche 
Amt für Berufsausbildung haben in Zusammenarbeit 
mit dem Amt für Standardisierung und den anderen 
zuständigen Staats- und Wirtschaftsorganen entspre
chend ihren spezifischen Aufgabenstellungen zu ge
währleisten, daß die Lehre der Standardisierung wei
terentwickelt und durchgesetzt sowie in geeigneter 
Weise bei der polytechnischen Ausbildung und in der 
Berufsausbildung berücksichigt wird.

(11) Die Leiter der zentralen Staatsorgane haben alle 
dem Ministerrat vorzulegenden Vorschläge, Maßnah
men und anderen Regelungen, die sich auf die Stan
dardisierung auswirken, mit dem Leiter des Amtes für 
Standardisierung abzustimmen. Entsprechend sind Re
gelungen der Leiter zentraler Organe für ihre Bereiche, 
die grundsätzliche Auswirkungen auf die Standardisie
rung haben können, mit dem Leiter des Amtes für 
Standardisierung abzustimmen.

§13

Hauptaufgaben der wirtschaftsleitcndcn Organe

(1) Die Generaldirektoren der Vereinigungen Volks
eigener Betriebe (WB) sind für die Standardisierungs
arbeit in ihren Wirtschaftszweigen voll verantwortlich. 
Sie haben die Standardisierung zur Erhöhung ihrer 
ökonomischen Wirksamkeit unter besonderer Berück
sichtigung der Erzeugnisgruppenarbeit umfassend in 
ihre Leitungstätigkeit einzubeziehen und die Ergeb
nisse der Standardisierung . in Rechenschaftslegungen 
vor dem Leiter des übergeordneten zentralen Staats
organs auszuwerten.

(2) Die WB haben bei der Erarbeitung von Rationa
lisierungskonzeptionen und bei der Ausarbeitung von 
Plänen zu den Aufgaben des wissenschaftlich-techni
schen Fortschritts die Ziele der Standardisierung auf
zunehmen. Sie haben dabei von den vorgegebenen 
Hauptrichtungen der Standardisierung auszugehen und 
vorrangig die Ausarbeitung von progressiven Standards 
mit hohem volkswirtschaftlichen Nutzen als entschei
dende Voraussetzung für die Rationalisierung', ins
besondere für die Zentralisierung und Automatisierung 
der Fertigung, durchzusetzen.

(3) Die WB haben die im § 1 festgelegten Grundsätze 
und Ziele der Standardisierung entsprechend den spe
ziellen Bedingungen ihres Wirtschaftszweiges unter 
Berücksichtigung der Erzeugnisgruppenarbeit zu spezi
fizieren und weiterzuentwickeln. Sie haben die Stan
dardisierung in die Forschung, Entwicklung, Projek
tierung, Konstruktion und Technologie als unmittelba
ren Bestandteil der Aufgaben des wissenschaftlich- 
technischen Fortschritts einzubeziehen und die Ent
wicklung und Weiterentwicklung von Erzeugnissen und 
Verfahren sowie die Verbesserung der Organisation 
der Produktion und die Erhöhung des Niveaus der 
Produktion auf der Grundlage von DDR- und Fachbe
reichstandards durchzusetzen.

(4) Die WB haben die Erfassung, Auswertung, Be
reitstellung und Weiterleitung von nationalen und in
ternationalen Informationen und Dokumentationen auf 
dem Gebiet der Standardisierung einschließlich der im 
eigenen Bereich entstandenen Unterlagen in die In
formation und Dokumentation zum wissenschaftlich- 
technischen Fortschritt einzubeziehen und die Zusam
menarbeit mit den dafür zuständigen Stellen anderer 
Organe zu organisieren.

(5) Die WB haben zu sichern, daß die Standardisie
rungsergebnisse den begründeten Forderungen der an 
der Kooperation Beteiligten, insbesondere der Final
produzenten, Rechnung tragen, auf Grund von 
Nutzensrechnungen den staatlichen Gesamtinteressen 
entsprechen -und die Einführung neuer Erkenntnisse 
der Wissenschaft und Technik maximal fördern. Sie 
haben die .Standardisierungsarbeiten, die Ergebnisse 
der Standardisierung und die Maßnahmen zu deren 
Einführung untereinander zu koordinieren und zu 
Fragen, die zwischen ihnen nicht geklärt werden kön
nen, Entscheidungen der übergeordneten Leiter vorzu
bereiten. Zu Standardentwürfen, die in Bereichen an
derer Organe ausgearbeitet wurden, haben sie, soweit 
es zur Wahrung der Interessen ihres Wirtschaftszweiges 
erforderlich ist, Stellungnahmen für ihre Wirtschafts
zweige abzugeben.

(6) Die WB haben die Durchsetzung der Standardi
sierung mit Hilfe ökonomischer Hebel zu fördern und 
die Übereinstimmung zwischen Standardisierung und 
Preisbildung zu gewährleisten.

(7) Die WB haben die Standardisierungsarbeit der 
unterstellten Betriebe und Institutionen zu analysieren.

(8) Die WB und die anderen bilanzverantwortlichen 
Organe haben auf die Verbraucher Einfluß zu nehmen, 
die Liefermöglichkeiten standardisierter Erzeugnisse zu 
nutzen. Sie haben die Verbraucher über die Liefer
möglichkeiten standardisierter Erzeugnisse, die eine 
breite Anwendung in der Wirtschaft finden, durch Be
zugsnachweise zu informieren, soweit dies nicht bereits 
auf Grund anderer gesetzlicher Bestimmungen erfolgt.

(9) Die WB haben bei internationalen zwei- und 
mehi-seitigen Abstimmungen im Rahmen des Rates 
für Gegenseitige Wirtschaftshilfe durch konstruktive 
Vorschläge darauf Einfluß zu nehmen, daß die im § 1 
festgelegten Grundsätze und Ziele der Standardisierung 
umfassend berücksichtigt werden und die in Verein
barungen und Empfehlungen zur Standardisierung auf
zunehmenden Kennwerte und Merkmale mit den Er
fordernissen der Volkswirtschaft der Deutschen Demo
kratischen Republik unter Berücksichtigung der Inter
essen der Außenwirtschaft übereinstimmen. , Sie sind 
für die Aufnahme der von der Deutschen Demokrati
schen Republik durchzuführenden Standardisierungs
arbeiten in die Perspektiv -und Jahrespläne der Deut
schen Demokratischen Republik verantwortlich und 
haben durchzusetzen, daß die Ergebnisse der Abstim
mungen entsprechend den Bedingungen der Deutschen 
Demokratischen Republik auf der Grundlage von 
Standards in der Volkswirtschaft planmäßig wirksam 
werden.

(10) Für internationale Abstimmungen außerhalb des 
Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe gelten die Foi-


